
 

 

Projekt Qualifica Digitalis – (deklaratorische) Ergänzung zu §§ 5, 6 des Beratungsauftrags 
 
 

§ 5 Honorar 

(1) Für die Leistungen aus diesem Vertrag wird entsprechend der Angebotskalkulation ein 

Preis gem. § 6 Abs. 1 der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen 

Aufträgen vom 21.11.1953 (BAnz. Nr. 244 vom 18.12.1953) in Höhe von 

 
489.669,45 EUR 

(in Worten: vierhundertneunundachtzigtausendsechshundertneunundsechzig Euro 

und fünfundvierzig Cent) 

 

einschließlich 19% Umsatzsteuer vereinbart. 

 

§ 6 Fälligkeit der Vergütung 

(1) Die Vergütung ist wie folgt fällig: 

1. Rate nach Billigung des 1. Zwischenberichts in Höhe von 13.932,52 EUR  

2. Rate nach Billigung des 2. und 3. Zwischenberichts in Höhe von 107.098,22 

EUR  

3. Rate nach Billigung des 4. Zwischenberichts in Höhe von 107.098,21 EUR 

4. Rate nach Billigung des 5. Zwischenberichts in Höhe von 145.813,08 EUR 

5. Rate nach Billigung des 6. Und 7. Zwischenberichts in Höhe von 64.850,24 

EUR 

Die Schlusszahlung nach Billigung des 8. Zwischenberichts und des Schlussberichts in 

Höhe von 51.077,18 EUR. 

Die Beträge verstehen sich jeweils einschließlich 19% Umsatzsteuer. 


